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Erstes Kapitel

Grundlegende Vorschriften

§ 1

Geltungsbereich

Diese Unfallverhütungsvorschrift bestimmt näher die
Maßnahmen, die der Unternehmer zu der Erfüllung der
sich aus dem Gesetz über Betriebsärzte, Sicherheits-
ingenieure und andere Fachkräfte für Arbeitssicherheit
(Arbeitssicherheitsgesetz) ergebenden Pflichten zu tref-
fen hat.

§ 2

Bestellung

(1) Der Unternehmer hat Betriebsärzte und Fachkräfte
für Arbeitssicherheit zur Wahrnehmung der in §§ 3 und 6
Arbeitssicherheitsgesetz bezeichneten Aufgaben schrift-
lich nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen zu
bestellen.

(2) Bei Betrieben mit bis zu 10 Beschäftigten richtet
sich der Umfang der betriebsärztlichen und sicherheits-
technischen Betreuung nach Anlage 1. 

(3) Bei Betrieben mit mehr als 10 Beschäftigten gelten
die Mindesteinsatzzeiten nach Anlage 2.

(4) Abweichend von den Absätzen 2 und 3 kann der
Unternehmer nach Maßgabe der Anlage 3 ein alternatives
Betreuungsmodell wählen, wenn er aktiv in das Betriebs-
geschehen eingebunden ist und die Zahl der Beschäftig-
ten bis zu 50 beträgt.

(5) Bei der Berechnung der Zahl der Beschäftigten
sind jährliche Durchschnittszahlen zugrunde zu legen;
bei der Berechnung des Schwellenwertes in den Absät-
zen 2 und 3 findet die Regelung des § 6 Abs. 1 Satz 4 des
Arbeitsschutzgesetzes entsprechende Anwendung.

(6) Die Berufsgenossenschaft kann im Einzelfall im
Einvernehmen mit der nach § 12 Arbeitssicherheitsge-
setz zuständigen Behörde Abweichungen von den Absät-
zen 2, 3 und 4 zulassen, soweit im Betrieb die Unfall- und
Gesundheitsgefahren unterdurchschnittlich gering sind
und die abweichende Festsetzung mit dem Schutz der
Beschäftigten vereinbar ist. In gleicher Weise kann eine
Erhöhung der Mindesteinsatzzeiten nach Absatz 3 in
Verbindung mit Anlage 2 festgesetzt werden, soweit die
Unfall- und Gesundheitsgefahren überdurchschnittlich
hoch sind. Als Vergleichsmaßstab dienen Betriebe der
gleichen Art.

§ 3

Arbeitsmedizinische Fachkunde

(1) Der Unternehmer kann die erforderliche arbeitsme-
dizinische Fachkunde als gegeben ansehen bei Ärzten,
die nachweisen, dass sie berechtigt sind,

1. die Gebietsbezeichnung „Arbeitsmedizin“ oder

2. die Zusatzbezeichnung „Betriebsmedizin“

zu führen.

§ 4

Sicherheitstechnische Fachkunde

(1) Der Unternehmer kann die erforderliche sicherheit-
stechnische Fachkunde von Fachkräften für Arbeits-
sicherheit als nachgewiesen ansehen, wenn diese den 
in den Absätzen 2 bis 5 festgelegten Anforderungen ge-
nügen.

(2) Sicherheitsingenieure erfüllen die Anforderungen,
wenn sie

1. berechtigt sind, die Berufsbezeichnung Ingenieur zu
führen, oder einen Bachelor- oder Masterabschluss
der Studienrichtung Ingenieurwissenschaften er-
worben haben,

2. danach eine praktische Tätigkeit in diesem Beruf
mindestens zwei Jahre lang ausgeübt und

3. einen staatlichen oder berufsgenossenschaftlichen
Ausbildungslehrgang 

oder

einen staatlich oder berufsgenossenschaftlich aner-
kannten Ausbildungslehrgang eines anderen Aus-
bildungsträgers mit Erfolg abgeschlossen haben.

Sicherheitsingenieure, die auf Grund ihrer Hochschul-/
Fachhochschulausbildung berechtigt sind, die Berufs-
bezeichnung „Sicherheitsingenieur” zu führen und eine
einjährige praktische Tätigkeit als Ingenieur ausgeübt
haben, erfüllen ebenfalls die Anforderungen.

(3) In der Funktion als Sicherheitsingenieur können
auch Personen tätig werden, die über gleichwertige Qua-
lifikationen verfügen. 

(4) Sicherheitstechniker erfüllen die Anforderungen,
wenn sie

1. eine Prüfung als staatlich anerkannter Techniker
erfolgreich abgelegt haben,

2. danach eine praktische Tätigkeit als Techniker min-
destens zwei Jahre lang  ausgeübt haben 

und

3. einen staatlichen oder berufsgenossenschaftlichen
Ausbildungslehrgang 

oder

einen staatlich oder berufsgenossenschaftlich an-
erkannten Ausbildungslehrgang eines anderen 
Veranstaltungsträgers mit Erfolg abgeschlossen
haben.

Die Anforderungen erfüllt auch, wer ohne Prüfung als
staatlich anerkannter Techniker mindestens vier Jahre
lang als Techniker tätig war und einen staatlichen oder
berufsgenossenschaftlichen Ausbildungslehrgang oder
einen staatlich oder berufsgenossenschaftlich anerkann-
ten Ausbildungslehrgang eines anderen Veranstaltungs-
trägers mit Erfolg abgeschlossen hat.

(5) Sicherheitsmeister erfüllen die Anforderungen,
wenn sie

1. die Meisterprüfung erfolgreich abgelegt haben,

2. danach eine praktische Tätigkeit als Meister mindes-
tens zwei Jahre lang ausgeübt haben 

und

3. einen staatlichen oder berufsgenossenschaftlichen
Ausbildungslehrgang

oder

einen staatlich oder berufsgenossenschaftlich an-
erkannten Ausbildungslehrgang eines anderen
Veranstaltungsträgers mit Erfolg abgeschlossen
haben.
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Die Anforderungen erfüllt auch, wer ohne Meisterprüfung
mindestens vier Jahre lang als Meister oder in gleichwer-
tiger Funktion tätig war und einen staatlichen oder
berufsgenossenschaftlichen Ausbildungslehrgang oder
einen staatlich oder berufsgenossenschaftlich anerkann-
ten Ausbildungslehrgang eines anderen Veranstaltungs-
trägers mit Erfolg abgeschlossen hat.

(6) Der Ausbildungslehrgang nach den Absätzen 2, 4
und 5 umfasst die Ausbildungsstufe I (Grundausbildung),
Ausbildungsstufe II (Vertiefende Ausbildung), Ausbil-
dungsstufe III (Bereichsbezogene Ausbildung) und das
begleitende Praktikum. Bestandteile der Ausbildungs-
stufe III sind die nachfolgenden Rahmenthemen:

– Gewinnung von Rohstoffen,

– Erzeugung, Bearbeitung, Verarbeitung und Verede-
lung von Werk- und Baustoffen,

– Organisation der Instandhaltung / Störungsbeseiti-
gung,

– Gefährdung / Belastung bestimmter Personengrup-
pen

– Schutz vor Sturz aus der Höhe / in die Tiefe

– verkettete und flexible Systeme,

(7) Bei einem Wechsel einer Fachkraft für Arbeits-
sicherheit, die die Ausbildungsstufe III (Bereichsbezo-
gene Ausbildung) entsprechend den Festlegungen eines
anderen Unfallversicherungsträgers absolviert hat, in
eine andere Branche, hat der Unternehmer dafür zu sor-
gen, dass die Fachkraft für Arbeitssicherheit die erforder-
lichen bereichsbezogenen Kenntnisse durch Fortbildung
erwirbt. Die Berufsgenossenschaft entscheidet über den
erforderlichen Umfang an Fortbildung unter Berücksich-
tigung der Inhalte ihrer Ausbildungsstufe III.

§ 5

Bericht

Der Unternehmer hat die nach § 2 dieser Unfallverhü-
tungsvorschrift bestellten Betriebsärzte und die Fach-
kräfte für Arbeitssicherheit zu verpflichten, über die Er-
füllung der übertragenen Aufgaben regelmäßig schrift-
lich zu berichten. Die Berichte sollen auch über die
Zusammenarbeit der Betriebsärzte und Fachkräfte für
Arbeitssicherheit Auskunft geben.

Zweites Kapitel

Übergangsbestimmungen

§ 6

Übergangsbestimmungen

(1) Der Unternehmer kann abweichend von § 3 davon
ausgehen, dass Ärzte über die erforderliche Fachkunde
verfügen, wenn sie

1. eine Bescheinigung der zuständigen Ärztekammer
darüber besitzen, dass sie vor dem 1. Januar 1985
ein Jahr klinisch oder poliklinisch tätig ge-
wesen sind und an einem arbeitsmedizinischen

Einführungslehrgang teilgenommen haben 

und

2. a) bis zum 31. Dezember 1985 mindestens 500 Stun-
den innerhalb eines Jahres betriebsärztlich tätig
waren

oder

b) bis zum 31. Dezember 1987 einen dreimonatigen
Kurs über Arbeitsmedizin absolviert haben

und 

über die Voraussetzungen nach Nummer 2 Buch-
staben a) oder b) eine von der zuständigen Ärzte-
kammer erteilte Bescheinigung beibringen.

Die Bescheinigung der zuständigen Ärztekammer muss
vor dem 31. Dezember 1996 ausgestellt worden sein.

(2) Der Unternehmer kann die erforderliche Fachkunde
ferner als gegeben ansehen bei Ärzten während ihrer
Weiterbildung zum Erwerb der Zusatzbezeichnung „Be-
triebsmedizin“ in der hierfür erforderlichen mindestens
zweijährigen durchgehenden regelmäßigen Tätigkeit,
wenn sie durch eine von der zuständigen Ärztekammer
erteilte Bescheinigung nachweisen, dass sie bereits

1. eine in der Weiterbildungsordnung vorgeschriebene
klinische oder poliklinische Tätigkeit 

und

2. mindestens ein Drittel des dreimonatigen theore-
tischen Kurses über Arbeitsmedizin

absolviert haben. Dies gilt nur, wenn gewährleistet ist,
dass der theoretische Kurs nach Nummer 2 innerhalb
von zwei Jahren nach der Bestellung beendet wird. Den
Nachweis ist dem Unternehmer gegenüber zu erbringen.

(3) Der Nachweis der Fachkunde nach § 4 Abs. 2 bis 5
gilt als erbracht, wenn eine Fachkraft für Arbeitssicher-
heit im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Unfallverhü-
tungsvorschrift als solche tätig ist und die Fachkunde-
voraussetzungen der Unfallverhütungsvorschrift „Fach-
kräfte für Arbeitssicherheit“ (BGV A6) vom 1. Oktober
1994 in der Fassung vom 1. Oktober 2002 vorliegen.

Drittes Kapitel

In-Kraft-Treten und Außer-Kraft-Treten

§ 7

In-Kraft-Treten und Außer-Kraft-Treten

(1) Diese Unfallverhütungsvorschrift tritt am 1. Januar
2005 in Kraft. Gleichzeitig treten die Unfallverhütungs-
vorschriften „Fachkräfte für Arbeitssicherheit“ (BGV A6)
vom 1. Oktober 1994, in der Fassung vom 1. Oktober
2002, und „Betriebsärzte“ (BGV A7) vom 1. Oktober 2000,
außer Kraft.

(2) §2 Abs. 3 i. V. m. Anlage 2 ist bis zum 31.12.2008
gültig.
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Anlage 1

(zu § 2 Abs. 2)

Betriebsärztliche und sicherheitstechnische Regelbe-
treuung in Betrieben mit bis zu 10 Beschäftigten 

Wesentliche Grundlage der betriebsärztlichen und sicher-
heitstechnischen Betreuung gemäß den  §§ 3 bzw. 6 ASiG
sind die im Betrieb vorliegenden Gefährdungen.

Der Umfang der zu erbringenden betriebsärztlichen und
sicherheitstechnischen Betreuung besteht in der Durchfüh-
rung von Grundbetreuungen und anlassbezogenen
Betreuungen. Sie können kombiniert werden.

Grundbetreuungen:

Diese beinhalten die Unterstützung bei

– der Erstellung bzw. 

– der Aktualisierung der Gefährdungsbeurteilung.

Bei der Grundbetreuung muss der Sachverstand von
Betriebsärzten und Fachkräften für Arbeitssicherheit einbezo-
gen werden. Dies kann dadurch geschehen, dass der Erstbe-
ratende den Sachverstand des jeweils anderen Sachgebietes
hinzuzieht.

Die Grundbetreuung wird bei maßgeblicher Änderung der
Arbeitsverhältnisse, spätestens aber nach einem Jahr wie-
derholt. Fristen für arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchun-
gen bleiben davon unberührt.

Die Gefährdungsbeurteilung besteht aus einer systema-
tischen Feststellung und Bewertung von relevanten Gefähr-
dungen der Beschäftigten. Aus der Gefährdungsbeurteilung
sind entsprechende Arbeitsschutzmaßnahmen abzuleiten.
Die Gefährdungsbeurteilung und die Maßnahmen sind auf
ihre Wirksamkeit zu überprüfen und erforderlichenfalls an
sich ändernde Gegebenheiten anzupassen.

Anlassbezogene Betreuungen: 

Der Unternehmer ist verpflichtet, sich bei besonderen Anläs-
sen durch einen Betriebsarzt oder eine Fachkraft für Arbeits-
sicherheit mit branchenbezogener Fachkunde in Fragen der
Sicherheit und des Gesundheitsschutzes betreuen zu lassen.

Besondere Anlässe für eine Betreuung durch den Betriebs-
arzt und die Fachkraft für Arbeitssicherheit können unter an-
derem sein die

– Planung, Errichtung und Änderung von Betriebsanlagen,

– Einführung neuer Arbeitsmittel, die ein erhöhtes Gefähr-
dungspotenzial zur Folge haben,

– grundlegende Änderung von Arbeitsverfahren,

– Einführung neuer Arbeitsverfahren,

– Gestaltung neuer Arbeitsplätze und -abläufe,

– Einführung neuer Arbeitsstoffe bzw. Gefahrstoffe, die ein
erhöhtes Gefährdungspotenzial zur Folge haben,

– Beratung der Beschäftigten über besondere Unfall- und
Gesundheitsgefahren bei der Arbeit

– Untersuchung von Unfällen und Berufskrankheiten

– Erstellung von Notfall- und Alarmplänen.

Weitere Anlässe für das Tätigwerden einer Fachkraft für
Arbeitssicherheit können unter anderem sein die

– Durchführung sicherheitstechnischer Überprüfungen und
Beurteilungen von Anlagen, Arbeitssystemen und Arbeits-
verfahren,

– Umsetzung von Maßnahmen zur Staubminderung,

– Umsetzung von Maßnahmen zur Lärmminderung,

– Umsetzung von Maßnahmen bei Brand- und Explosions-
gefahren,

– Organisation der Instandhaltung/Störungsbeseitigung,

– Erstellung von Abbruchanweisungen,

– Gestaltung von Alleinarbeitsplätzen,

– Einführung von Maßnahmen zur Sicherung großräumiger
Produktionsanlagen,

– Einführung und Weiterentwicklung von Arbeitsschutzmana-
gement-Systemen.

Weitere Anlässe für das Tätigwerden eines Betriebsarztes
können unter anderem sein

– eine grundlegende Umgestaltung von Arbeitszeit-, Pau-
sen- und Schichtsystemen,

– die Erforderlichkeit zur Durchführung arbeitsmedizinischer
Untersuchungen, Beurteilungen und Beratungen,

– Suchterkrankungen, die ein gefährdungsfreies Arbeiten
beeinträchtigen,

– Fragen des Arbeitsplatzwechsels sowie der Eingliederung
und Wiedereingliederung behinderter Menschen und der
(Wieder-) Eingliederung von Rehabilitanden

– die Häufung gesundheitlicher Probleme,

– die Motivation der Versicherten zu gesundheitsgerechtem
Verhalten,

Die Durchführung der Grundbetreuung und der anlassbe-
zogenen Betreuung muss der Berufsgenossenschaft nach-
gewiesen werden. Berichte oder sonstige Nachweise, aus
denen hervorgeht, dass die jährliche Grundbetreuung und
gegebenenfalls anlassbezogene Betreuung durch Betriebs-
arzt bzw. Fachkraft für Arbeitssicherheit durchgeführt wurden,
sind mindestens 5 Jahre lang im Betrieb aufzubewahren. 

Der Betrieb muss über angemessene und aktuelle Unterla-
gen verfügen, aus denen das Ergebnis der Gefährdungsbeur-
teilung, die abgeleiteten Maßnahmen und das Ergebnis der
Überprüfung ersichtlich sind. Solche Unterlagen können auch
Berichte nach § 5 dieser Unfallverhütungsvorschrift sein.

Anlassbezogene Beratungen zu spezifischen Fachthemen
können im Einzelfall auch durch Personen mit spezieller an-
lassbezogener Fachkunde erbracht werden, die nicht über
eine Qualifikation als Betriebsarzt bzw. Fachkraft für Arbeits-
sicherheit verfügen. Dies kann beispielsweise für Beratungen
im Zusammenhang mit Lärmminderungs-, Brandschutz- und
Lüftungsmaßnahmen zutreffen. Eine Kombination mit der
Grundbetreuung ist in diesen Fällen nicht zulässig.

Unternehmer können sich zur gemeinsamen Nutzung be-
triebsärztlicher und sicherheitstechnischer Regelbetreuung
zusammenschließen, soweit die Möglichkeiten zur Organisa-
tion im Betrieb nicht ausreichen.

Die Beschäftigten sind über die Art der praktizierten betriebs-
ärztlichen und sicherheitstechnischen Betreuung zu informie-
ren und darüber in Kenntnis zu setzen, welcher Betriebsarzt
und welche Fachkraft für Arbeitssicherheit anzusprechen ist.
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Anlage 2

Betriebsärztliche und sicherheitstechnische Regelbe-
treuung in Betrieben mit mehr als 10 Beschäftigten (zu 
§ 2 Abs. 3)

Die jährliche Mindesteinsatzzeit der Betriebsärzte bzw. der
Fachkräfte für Arbeitssicherheit setzt sich 

– für gewerbliche Produktionsbereiche aus einer Sockel-
einsatzzeit und Einsatzzeiten je Beschäftigtem und

– für Verwaltungsbereiche aus Einsatzzeiten je Beschäftig-
tem 

zusammen.

Einsatzzeiten für gewerbliche Produktionsbereiche:

Für Betriebsärzte bzw. Fachkräfte für Arbeitssicherheit sind
die Sockeleinsatzzeiten und Einsatzzeiten je Beschäftigtem
in gewerblichen Produktionsbereichen der Tabelle 1 zu ent-
nehmen.

Dem spezifischen Gefährdungspotenzial des Betriebes wird
durch unternehmensbezogene Gefährdungsfaktoren Rech-
nung getragen. Für gewerbliche Produktionsbereiche sind
Gefährdungsfaktoren für unterschiedliche Gewerbezweige
festgelegt, welche der Tabelle 2 zu entnehmen sind. 

Der ermittelte Wert aus Sockeleinsatzzeit und Einsatzzeiten
je Beschäftigtem in gewerblichen Produktionsbereichen ist
mit dem Gefährdungsfaktor (Tabelle 2) zu multiplizieren. Hier-
aus ergibt sich die jährlich zu erbringende Mindesteinsatzzeit
für Betriebsärzte bzw. Fachkräfte für Arbeitssicherheit. 

Sofern ein Unternehmer in mehreren Produktionsbereichen
mit unterschiedlichen Gefährdungsfaktoren Arbeitnehmer be-
schäftigt, ist zur Ermittlung der Einsatzzeiten zunächst der
unternehmensspezifische Gefährdungsfaktor zu errechnen.
Die Anzahl der in Produktionsbereichen mit unterschiedlichen
Gefährdungsfaktoren Beschäftigten wird hierzu mit dem zu-
geordneten Gefährdungsfaktor (Tabelle 2) multipliziert. Diese
Einzelergebnisse aus den jeweiligen Produktionsbereichen
werden aufsummiert und  der so ermittelte Wert durch die
Gesamtzahl der in gewerblichen Produktionsbereichen Be-
schäftigten dividiert. Als Ergebnis erhält man den betriebs-
spezifischen Gefährdungsfaktor.

Die jährliche Einsatzzeit für den gewerblichen Produktionsbe-
reich ist dann das Produkt aus dem unternehmensspezifi-
schen Gefährdungsfaktor und der Summe aus Sockeleinsatz-
zeit und Einsatzzeiten je Beschäftigtem im gewerblichen Pro-
duktionsbereich.

Handwerker sind dem Bereich zuzuordnen, für den sie über-
wiegend tätig sind. 

Einsatzzeiten für Verwaltungsbereiche:

Für Verwaltungstätigkeiten betragen die Einsatzzeiten der
Betriebsärzte 0,2 Stunden pro Jahr je Beschäftigtem und die
Einsatzzeiten der Fachkräfte für Arbeitssicherheit 0,3 Stun-
den pro Jahr je Beschäftigtem. 

Als Verwaltungstätigkeiten gelten solche Tätigkeiten, in de-
nen Versicherte ausschließlich Büroarbeiten durchführen.

Mindesteinsatzzeiten der Betriebsärzte bzw. Fachkräfte
für Arbeitssicherheit:

Die Einsatzzeiten für gewerbliche Produktionsbereiche und
Verwaltungsbereiche werden addiert. Dies ergibt die jährlich
zu erbringenden Mindesteinsatzzeiten für Betriebsärzte bzw.
Fachkräfte für Arbeitssicherheit für das Unternehmen. 

Diese Mindesteinsatzzeiten sind im Verhältnis der Beschäftig-
ten unter Berücksichtigung der Gefährdung auf die einzelnen
Arbeitsbereiche bzw. Produktionsstandorte aufzuteilen. Die
Einsatzzeiten sind im Betrieb zu erbringen.

Tabelle 1: Jährliche Sockeleinsatzzeiten und 
Einsatzzeiten je Beschäftigtem für gewerb-
liche Produktionsbereiche in Stunden

Betriebs- Fachkräfte
ärzte für Arbeits-

sicherheit

Sockeleinsatzzeit 8 40

Für Unternehmen mit 
11 – 20 Beschäftigten
für die ersten 5 Beschäftigten 0,8 8
für jeden weiteren Beschäftigten 0,6 6

Für Unternehmen mit 
21 – 200 Beschäftigten
für die ersten 5 Beschäftigten 0,8 8
für den 6. – 20. Beschäftigten 0,6 6
für jeden weiteren Beschäftigten 0,5 4

Für Unternehmen mit mehr 
als 200 Beschäftigten
für die ersten 5 Beschäftigten 0,8 8
für den 6. – 20. Beschäftigten 0,6 6
für den 21. – 200. Beschäftigten 0,5 4
für jeden weiteren Beschäftigten 0,4 2

Tabelle 2: Gefährdungsfaktoren für gewerbliche
Produktionsbereiche

Betriebsart Gefährdungsfaktor

Gewinnung von Erdöl und Erdgas
Zement
Kalk 0,7
Gips
Porenbeton
Mörtel und Edelputze

Transportbeton
Asphaltmischgut 0,8
Tiefbohrungen auf Erdöl und Erdgas
Geophysik

Kies und Sand
Bims
Haldenabbau 0,9
Kalkschiefergewinnung
Naturwerksteinbe- und -verarbeitung

Gewinnung von Naturstein
Aufbereitung von Naturstein
Recycling 1,0
Schlackenaufbereitung
Herstellung von Beton- und Fertigteilen
Betrieb von Betonpumpen

Die Gefährdungsfaktoren berücksichtigen alle innerhalb eines
Gewerbezweiges vorhandenen 

– abstrakten Gefährdungen, welche z.B. durch den Betrieb,
die vorhandenen Verkehrswege, die eingesetzten Maschi-
nen usw. verursacht werden, und 

– das reale Gefährdungspotential, welches seinen Nieder-
schlag im Gefahrtarif der Berufsgenossenschaft findet. 

Die Gefährdungsfaktoren werden in Abständen von 5 Jahren
auf ihre Richtigkeit überprüft.

Die Beschäftigten sind über die Art der praktizierten betriebs-
ärztlichen und sicherheitstechnischen Betreuung zu informie-
ren und darüber in Kenntnis zu setzen, welcher Betriebsarzt
und welche Fachkraft für Arbeitssicherheit anzusprechen ist.

Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit
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Anlage 3 

Alternative bedarfsorientierte betriebsärztliche und 
sicherheitstechnische Betreuung in Kleinbetrieben mit
bis zu 50 Beschäftigten (zu § 2 Abs. 4)

1. Allgemeines

Bei der Anwendung der alternativen bedarfsorientierten be-
triebsärztlichen und sicherheitstechnischen Betreuung wird
der Unternehmer zu Fragen der Sicherheit und des Gesund-
heitsschutzes im Betrieb informiert und für die Durchführung
der erforderlichen Maßnahmen motiviert. Die alternative be-
darfsorientierte betriebsärztliche und sicherheitstechnische
Betreuung besteht aus Motivations- und Informationsmaß-
nahmen, Fortbildungsmaßnahmen und der Inanspruchnahme
der bedarfsorientierten Betreuung.

Die Beschäftigten werden über die Art der praktizierten be-
triebsärztlichen und sicherheitstechnischen Betreuung infor-
miert und wissen, welcher Betriebsarzt und welche Fachkraft
für Arbeitssicherheit anzusprechen ist.

2. Motivations-, Informations- und Fortbildungs-
maßnahmen

Die Motivations- und Informationsmaßnahmen werden bran-
chenspezifisch in 4 aufeinander aufbauenden 2-tägigen Se-
minaren vermittelt. Jedes Seminar umfasst 16 Lehreinheiten.
Die Motivations- und Informationsseminare sollen in einem
Zeitraum von maximal 4 Jahren abgeschlossen sein. In den
Motivations- und Informationsseminaren werden folgende
grundlegende Inhalte vermittelt: 

Seminar 1 Grundlagen des Arbeits- und 
Gesundheitsschutzes

– Unternehmerverantwortung

– Grundlagen des Arbeitsschutzes

– Gefährdungsbeurteilung

– Organisation des Arbeits- und Gesundheits-
schutzes und der Ersten Hilfe

– Wirtschaftlichkeit des Arbeitsschutzes

Seminar 2 Branchenspezifische Arbeits- und 
Gesundheitsschutzprobleme 

– Gesundheitsschutzprobleme der Branche
(Lärm / Staub / Ergonomie / Wirbelsäule)

– Führung und Unterweisung

Seminar 3 Sicherheitstechnik

– Sicherheitstechnische Probleme der Branche

– Transport, Instandhaltung

Seminar 4 Entwicklung von betrieblichen Arbeits- und 
Gesundheitsschutzprogrammen

– Gefahrstoffe
– Arbeitsschutzprogramme
– Umsetzungsstrategien
– Beratung durch die Steinbruchs-

Berufsgenossenschaft

Im Anschluss daran nimmt der Unternehmer im Abstand von
höchstens 3 Jahren an von der Steinbruchs-Berufsgenossen-
schaft durchgeführten oder anerkannten 2-tägigen Fortbil-
dungsmaßnahmen teil; der Umfang beträgt in der Regel 16
Lehreinheiten.

3. Bedarfsorientierte Betreuung

Nach dem Abschluss der Motivations- und Informationsmaß-
nahmen kann der Unternehmer über die Notwendigkeit und
das Ausmaß einer externen Betreuung selbst entscheiden.
Eine sachgerechte bedarfsorientierte betriebsärztliche und
sicherheitstechnische Betreuung im Betrieb erfolgt auf der
Grundlage von Gefährdungsbeurteilungen, die erforderlichen-
falls unter Einschaltung von Betriebsarzt und Fachkraft für
Arbeitssicherheit mit branchenspezifischen Kenntnissen er-
stellt bzw. aktualisiert werden. 

Darüber hinaus ist der Unternehmer verpflichtet, sich bei be-
sonderen Anlässen qualifiziert in Fragen der Arbeitssicher-
heit und des Gesundheitsschutzes durch einen Betriebsarzt
oder eine Fachkraft für Arbeitssicherheit mit branchenbezo-
gener Fachkunde betreuen zu lassen. Besondere Anlässe für
eine Betreuung durch den Betriebsarzt und die Fachkraft für
Arbeitssicherheit können unter anderem sein die

– Planung, Errichtung und Änderung von Betriebsanlagen,
– Einführung neuer Arbeitsmittel, die ein erhöhtes Gefähr-

dungspotenzial zur Folge haben,
– grundlegende Änderung von Arbeitsverfahren,
– Einführung neuer Arbeitsverfahren,
– Gestaltung neuer Arbeitsplätze und -abläufe,
– Einführung neuer Arbeitsstoffe bzw. Gefahrstoffe, die ein

erhöhtes Gefährdungspotenzial zur Folge haben,
– Untersuchung von Unfällen und Berufskrankheiten
– Beratung der Beschäftigten über besondere Unfall- und

Gesundheitsgefahren bei der Arbeit,
– Erstellung von Notfall- und Alarmplänen.

Weitere Anlässe für das Tätigwerden einer Fachkraft für
Arbeitssicherheit können unter anderem sein die

– Durchführung sicherheitstechnischer Überprüfungen und
Beurteilungen von Anlagen, Arbeitssystemen und Arbeits-
verfahren,

– Umsetzung von Maßnahmen zur Staubminderung,
– Umsetzung von Maßnahmen zur Lärmminderung,
– Umsetzung von Maßnahmen bei Brand- und Explosions-

gefahren,
– Organisation der Instandhaltung/Störungsbeseitigung,
– Erstellung von Abbruchanweisungen,
– Gestaltung von Alleinarbeitsplätzen,
– Einführung von Maßnahmen zur Sicherung großräumiger

Produktionsanlagen,
– Einführung und Weiterentwicklung von Arbeitsschutzmana-

gement-Systemen.

Weitere Anlässe für das Tätigwerden eines Betriebsarztes
können unter anderem sein

– eine grundlegende Umgestaltung von Arbeitszeit-, Pau-
sen- und Schichtsystemen,

– die Erforderlichkeit der Durchführung arbeitsmedizinischer
Untersuchungen, Beurteilungen und Beratungen,

– Suchterkrankungen, die ein gefährdungsfreies Arbeiten
beeinträchtigen,

– Fragen des Arbeitsplatzwechsels sowie der Eingliederung
und Wiedereingliederung behinderter Menschen und der
(Wieder-) Eingliederung von Rehabilitanden,

– die Häufung gesundheitlicher Probleme,
– die Motivation der Versicherten zu gesundheitsgerechtem

Verhalten,

Anlassbezogene Beratungen zu spezifischen Fachthemen
können im Einzelfall auch durch Personen mit spezieller an-
lassbezogener Fachkunde erbracht werden, die nicht über
eine Qualifikation als Betriebsarzt bzw. Fachkraft für Arbeits-
sicherheit verfügen. Dies kann beispielsweise für Beratungen
im Zusammenhang mit Lärmminderungs-, Brandschutz- und
Lüftungsmaßnahmen zutreffen.

4. Schriftliche Nachweise

Im Betrieb sind die nachfolgend aufgeführten schriftlichen
Nachweise zur Einsichtnahme durch die zuständigen Auf-
sichtsorgane vorzuhalten
– Teilnahmenachweis an den Maßnahmen zur Motivation,

Information sowie der Fortbildung,
– Aktuelle Unterlagen über die im Betrieb durchgeführten

Gefährdungsbeurteilungen,
– Berichte nach § 5 dieser Unfallverhütungsvorschrift.

Erfüllt der Unternehmer seine Verpflichtungen im Rahmen
der alternativen bedarfsorientierten Betreuungsform nicht,
unterliegt er mit seinem Betrieb der Regelbetreuung nach 
§ 2 Abs. 2 oder 3 dieser Unfallverhütungsvorschrift.
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Anhang 1 

Bestellung und Tätigkeit von Betriebsärzten und Fach-
kräften für Arbeitssicherheit

(Zu § 2 Abs. 3 i. V. m. Anlage 2)

Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit können als
ständig oder zeitweise tätige Kräfte bestellt werden. Sie kön-
nen vom Unternehmer eingestellt oder freiberuflich tätig sein
oder auch einem überbetrieblichen Dienst angehören, den
der Unternehmer nach § 19 Arbeitssicherheitsgesetz ver-
pflichtet hat. Eine qualitativ hochwertige sicherheitstechni-
sche Betreuung ist unabhängig von der Betreuungsform zu
gewährleisten.

Die Einsatzzeit ist die Arbeitszeit, die den Betriebsärzten und
Fachkräften für Arbeitssicherheit zur Erfüllung ihrer Aufgaben
im Betrieb je Jahr mindestens zur Verfügung stehen muss.
So können z. B. Wegzeiten eines Betriebsarztes bzw. einer
Fachkraft für Arbeitssicherheit nicht als Einsatzzeit angerech-
net werden. 

Den berechneten Einsatzzeiten liegen die Gefährdungs-
potentiale sowie die Organisations- und Arbeitnehmerstruktur
typischer Unternehmenszweige bei Beachtung der Arbeits-
schutz- und Unfallverhütungsvorschriften zugrunde. Diese

Einsatzzeiten werden benötigt, wenn an den Arbeitsplätzen
die Unfallverhütungsvorschriften und sonstigen Vorschriften
zum Arbeitsschutz eingehalten sind. Entsprechend ist der
Unternehmer verpflichtet, dem Betriebsarzt bzw. der Fach-
kraft für Arbeitssicherheit darüber hinausgehende Einsatzzei-
ten zur Verfügung zu stellen, wenn besondere Umstände dies
erfordern (z. B. Störfall, Reparaturfall).

Mit einer Übertragung der Aufgaben nach § 3 Arbeitssicher-
heitsgesetz (Aufgaben der Betriebsärzte) und nach § 6
Arbeitssicherheitsgesetz (Aufgaben der Fachkräfte für
Arbeitssicherheit) in Verbindung mit dieser Unfallverhütungs-
vorschrift an einen überbetrieblichen Dienst erfüllt der Unter-
nehmer seine gesetzliche Verpflichtung, wenn dieser über-
betriebliche Dienst mindestens die Forderungen erfüllt, die
ein Betriebsarzt bzw. eine Fachkraft für Arbeitssicherheit auf-
grund des Arbeitssicherheitsgesetzes zu erfüllen hätte.

Zu den Aufgaben des Betriebsarztes zählen Betriebsbege-
hungen, Beratungen des Unternehmers, der Versicherten
und der sonst für die Sicherheit und den Gesundheitsschutz
verantwortlichen Personen im Betrieb sowie arbeitsmedizini-
sche Untersuchungen, um die Versicherten zu beraten und
ihren Gesundheitszustand zu beurteilen. Durch Erfassung
und Auswertung der Untersuchungsergebnisse sollen Ursa-
chen von arbeitsbedingten Erkrankungen untersucht werden
und dem Arbeitgeber Maßnahmen zur Verhütung dieser
Erkrankungen vorgeschlagen werden.

Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit
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Anhang 2

Ausbildung von Fachkräften für Arbeitssicherheit 
(Zu § 4)

Die Ausbildungslehrgänge werden nach den Grundsätzen ge-
staltet, die das frühere BMA, jetziges BMWA mit Schreiben
vom  29. Dezember 1997 an die Träger der gesetzlichen Un-
fallversicherung im Rahmen der Fachaufsicht festgelegt hat.

Fachkräfte für Arbeitssicherheit, die einen Ausbildungslehr-
gang mit Erfolg abgeschlossen haben, der nach den
Grundsätzen gestaltet war, die das frühere BMA, jetziges
BMWA mit Fachaufsichtsschreiben vom 2. Juli 1979 fest-
gelegt hatte, dürfen weiterhin bestellt werden.

Anforderungen an Ausbildung und Tätigkeit der Fachkräfte
für Arbeitssicherheit enthält die Broschüre „Ausbildung zur
Fachkraft für Arbeitssicherheit“. Sie wird dem Unternehmer
und der angehenden Fachkraft im Vorfeld der Ausbildungs-
maßnahmen zugestellt.

Entsprechend Ziffer 7 des Fachaufsichtsschreibens des BMA
vom 29. Dezember 1997 (Az: IIIb7-36042-5) zur Ausbildung
zur Fachkraft für Arbeitssicherheit werden in der Ausbildungs-
stufe III (Bereichsbezogene Ausbildung) die erforderlichen
bereichsbezogenen Kenntnisse vermittelt, wobei in der Regel
auf das in den Ausbildungsstufen I und II erworbene Wissen
aufgebaut wird. Dabei werden die Rahmenanforderungen
gemäß der Ausbildungskonzeption berücksichtigt, wonach
die Rahmenthemen der Ausbildungsstufe III den nachfolgen-
den 5 Themenfeldern zugeordnet werden:

1. Spezifische Gefährdungsfaktoren,

2. Spezifische Maschinen/Geräte/Anlagen,

3. Spezifische Arbeitsverfahren  

4. Spezifische Arbeitsstätten

5. Spezifische personalbezogene Themen.

Ausbildungsmaßnahmen der Stufe III können bereits in den
Zeiträumen zwischen den Präsenzphasen der Ausbildungs-
stufen I (Grundausbildung) und II (Vertiefende Ausbildung)
durchgeführt werden, soweit die erforderlichen fachlichen
Kenntnisse vorhanden sind.

Die Präsenzphasen dauern insgesamt 6 Wochen und die
Selbstlernphasen erfordern einen Zeitbedarf von 150 bis 200
Stunden. 

Die gesamte Ausbildung ist innerhalb von drei Jahren abzu-
schließen.

Die Rahmenthemen werden wie folgt untergliedert:

Rahmenthema LE Themenfeld Unterthemen
(min) (Lerninhalte)

Schutz vor Sturz aus der Höhe /
in die Tiefe

Verkettete und flexible Systeme

Erzeugung, Bearbeitung, 
Verarbeitung und Veredelung 
von Werk- und Baustoffen

Gewinnung von Rohstoffen

Organisation der Instandhaltung /
Störungsbeseitigung

Gefährdung / Belastung 
bestimmter Personengruppen

2

8

6

6

6

2

Themenfeld 1
„Spezifische Gefährdungsfaktoren“

Themenfeld 2 
„Spezifische Maschinen / Geräte / Anlagen“
Themenfeld 4
„Spezifische Arbeitsstätten“

Themenfeld 2
„Spezifische Maschinen / Geräte / Anlagen“
Themenfeld 3
„Spezifische Arbeitsverfahren“
Themenfeld 4
„Spezifische Arbeitsstätten“

Themenfeld 2
„Spezifische Maschinen / Geräte / Anlagen“
Themenfeld 3
„Spezifische Arbeitsverfahren“
Themenfeld 4
„Spezifische Arbeitsstätten“

Themenfeld 3
„Spezifische Arbeitsverfahren“

Themenfeld 5
„Spezifische personalbezogene Themen“

– Sturzgefährdung, z. B. Sturz vom
Gerüst, von Haldenkanten, 
Anlagen, Maschinen, Geräte

– Maßnahmen gegen Sturz-
gefährdungen

– Maschinen und Geräte der
Steine und Erden-Industrie, 
z. B. Stetigförderer

– Anlagen der Steine und Erden
Industrie, z. B. Umlaufanlagen

Aufbereitung, Bearbeitung und Ver-
arbeitung unter Berücksichtigung
üblicher
– Maschinen, Geräte und Anlagen
– Verfahren
– Arbeitsstätten

Gewinnung unter Berücksichtigung
üblicher
– Maschinen, Geräte und Anlagen
– Verfahren
– Arbeitsstätten

– Geplante Instandhaltung
– Sichere Durchführung von

Winterreparaturen sowie
– weitere Verfahren zur Störungs-

beseitigung

– Gefährdung und Belastung, 
z. B. bei Schichtbetrieb, Allein-
arbeit, gefährliche Arbeiten 
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Anhang 3 

Gesetz über Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure und
andere Fachkräfte für Arbeitssicherheit 

vom 12. Dezember 1973 (BGBl I 1973, 1885)

Zuletzt geändert durch Art. 178 V v. 25.11.2003 I 2304

Erster Abschnitt

§ 1 Grundsatz

Der Arbeitgeber hat nach Maßgabe dieses Gesetzes Be-
triebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit zu bestellen.
Diese sollen ihn beim Arbeitsschutz und bei der Unfallver-
hütung unterstützen. Damit soll erreicht werden, dass

1. die dem Arbeitsschutz und der Unfallverhütung dienenden
Vorschriften den besonderen Betriebsverhältnissen ent-
sprechend angewandt werden,

2. gesicherte arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische
Erkenntnisse zur Verbesserung des Arbeitsschutzes und
der Unfallverhütung verwirklicht werden können,

3. die dem Arbeitsschutz und der Unfallverhütung dienenden
Maßnahmen einen möglichst hohen Wirkungsgrad er-
reichen.

Zweiter Abschnitt 
Betriebsärzte

§ 2 Bestellung von Betriebsärzten

(1) Der Arbeitgeber hat Betriebsärzte schriftlich zu bestellen
und ihnen die in § 3 genannten Aufgaben zu übertragen, so-
weit dies erforderlich ist im Hinblick auf 

1. die Betriebsart und die damit für die Arbeitnehmer verbun-
denen Unfall- und Gesundheitsgefahren,

2. die Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer und die Zusam-
mensetzung der Arbeitnehmerschaft und

3. die Betriebsorganisation, insbesondere im Hinblick auf die
Zahl und die Art der für den Arbeitsschutz und die Unfall-
verhütung verantwortlichen Personen.

(2) Der Arbeitgeber hat dafür zu sorgen, dass die von ihm be-
stellten Betriebsärzte ihre Aufgaben erfüllen. Er hat sie bei
der Erfüllung ihrer Aufgaben zu unterstützen; insbesondere
ist er verpflichtet, ihnen, soweit dies zur Erfüllung ihrer Aufga-
ben erforderlich ist, Hilfspersonal sowie Räume, Einrichtun-
gen, Geräte und Mittel zur Verfügung zu stellen. Er hat sie
über den Einsatz von Personen zu unterrichten, die mit ei-
nem befristeten Arbeitsvertrag beschäftigt oder ihm zur
Arbeitsleistung überlassen sind.

(3) Der Arbeitgeber hat den Betriebsärzten die zur Erfüllung
ihrer Aufgaben erforderliche Fortbildung unter Berücksichti-
gung der betrieblichen Belange zu ermöglichen. Ist der Be-
triebsarzt als Arbeitnehmer eingestellt, so ist er für die Zeit
der Fortbildung unter Fortentrichtung der Arbeitsvergütung
von der Arbeit freizustellen. Die Kosten der Fortbildung trägt
der Arbeitgeber. Ist der Betriebsarzt nicht als Arbeitnehmer
eingestellt, so ist er für die Zeit der Fortbildung von der Erfül-
lung der ihm übertragenen Aufgaben freizustellen.

§ 3 Aufgaben der Betriebsärzte

(1) Die Betriebsärzte haben die Aufgabe, den Arbeitgeber
beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung in allen Fra-
gen des Gesundheitsschutzes zu unterstützen. Sie haben
insbesondere

1. den Arbeitgeber und die sonst für den Arbeitsschutz und
die Unfallverhütung verantwortlichen Personen zu beraten,
insbesondere bei

a) der Planung, Ausführung und Unterhaltung von
Betriebsanlagen und von sozialen und sanitären
Einrichtungen,

b) der Beschaffung von technischen Arbeitsmitteln und der
Einführung von Arbeitsverfahren und Arbeitsstoffen,

c) der Auswahl und Erprobung von Körperschutzmitteln,

d) arbeitsphysiologischen, arbeitspsychologischen und
sonstigen ergonomischen sowie arbeitshygienischen
Fragen, insbesondere des Arbeitsrhythmus, der Arbeits-
zeit und der Pausenregelung, der Gestaltung der
Arbeitsplätze, des Arbeitsablaufs und der Arbeitsumge-
bung,

e) der Organisation der „Ersten Hilfe“ im Betrieb,

f) Fragen des Arbeitsplatzwechsels sowie der Eingliede-
rung und Wiedereingliederung Behinderter in den
Arbeitsprozess,

g) der Beurteilung der Arbeitsbedingungen,

2. die Arbeitnehmer zu untersuchen, arbeitsmedizinisch zu
beurteilen und zu beraten sowie die Untersuchungsergeb-
nisse zu erfassen und auszuwerten,

3. die Durchführung des Arbeitsschutzes und der Unfallver-
hütung zu beobachten und im Zusammenhang damit

a) die Arbeitsstätten in regelmäßigen Abständen zu be-
gehen und festgestellte Mängel dem Arbeitgeber oder
der sonst für den Arbeitsschutz und die Unfallverhütung
verantwortlichen Person mitzuteilen, Maßnahmen zur
Beseitigung dieser Mängel vorzuschlagen und auf
deren Durchführung hinzuwirken,

b) auf die Benutzung der Körperschutzmittel zu achten,

c) Ursachen von arbeitsbedingten Erkrankungen zu unter-
suchen, die Untersuchungsergebnisse zu erfassen und
auszuwerten und dem Arbeitgeber Maßnahmen zur
Verhütung dieser Erkrankungen vorzuschlagen,

4. darauf hinzuwirken, dass sich alle im Betrieb Beschäftigten
den Anforderungen des Arbeitsschutzes und der Unfallver-
hütung entsprechend verhalten, insbesondere sie über die
Unfall- und Gesundheitsgefahren, denen sie bei der Arbeit
ausgesetzt sind, sowie über die Einrichtungen und Maß-
nahmen zur Abwendung dieser Gefahren zu belehren und
bei der Einsatzplanung und Schulung der Helfer in „Erster
Hilfe“ und des medizinischen Hilfspersonals mitzuwirken.

(2) Die Betriebsärzte haben auf Wunsch des Arbeitnehmers
diesem das Ergebnis arbeitsmedizinischer Untersuchungen
mitzuteilen; § 8 Abs. 1 Satz 3 bleibt unberührt.

(3) Zu den Aufgaben der Betriebsärzte gehört es nicht,
Krankmeldungen der Arbeitnehmer auf ihre Berechtigung zu
überprüfen.

§ 4 Anforderungen an Betriebsärzte

Der Arbeitgeber darf als Betriebsärzte nur Personen bestel-
len, die berechtigt sind, den ärztlichen Beruf auszuüben, und
die über die zur Erfüllung der ihnen übertragenen Aufgaben
erforderliche arbeitsmedizinische Fachkunde verfügen.

Dritter Abschnitt
Fachkräfte für Arbeitssicherheit

§ 5 Bestellung von Fachkräften für Arbeitssicherheit

(1) Der Arbeitgeber hat Fachkräfte für Arbeitssicherheit
(Sicherheitsingenieure, -techniker, -meister) schriftlich zu
bestellen und ihnen die in § 6 genannten Aufgaben zu über-
tragen, soweit dies erforderlich ist im Hinblick auf

1. die Betriebsart und die damit für die Arbeitnehmer verbun-
denen Unfall- und Gesundheitsgefahren,

2. die Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer und die Zusam-
mensetzung der Arbeitnehmerschaft,
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3. die Betriebsorganisation, insbesondere im Hinblick auf die
Zahl und Art der für den Arbeitsschutz und die Unfallverhü-
tung verantwortlichen Personen,

4. die Kenntnisse und die Schulung des Arbeitgebers oder
der nach § 13 Abs. 1 Nr. 1, 2 oder 3 des Arbeitsschutzge-
setzes verantwortlichen Personen in Fragen des Arbeits-
schutzes.

(2) Der Arbeitgeber hat dafür zu sorgen, dass die von ihm be-
stellten Fachkräfte für Arbeitssicherheit ihre Aufgaben erfül-
len. Er hat sie bei der Erfüllung ihrer Aufgaben zu unterstüt-
zen; insbesondere ist er verpflichtet, ihnen, soweit dies zur
Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich ist, Hilfspersonal sowie
Räume, Einrichtungen, Geräte und Mittel zur Verfügung zu
stellen. Er hat sie über den Einsatz von Personen zu unter-
richten, die mit einem befristeten Arbeitsvertrag beschäftigt
oder ihm zur Arbeitsleistung überlassen sind.

(3) Der Arbeitgeber hat den Fachkräften für Arbeitssicherheit
die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderliche Fortbildung un-
ter Berücksichtigung der betrieblichen Belange zu ermög-
lichen. Ist die Fachkraft für Arbeitssicherheit als Arbeitnehmer
eingestellt, so ist sie für die Zeit der Fortbildung unter Fortent-
richtung der Arbeitsvergütung von der Arbeit freizustellen. Die
Kosten der Fortbildung trägt der Arbeitgeber. Ist die Fachkraft
für Arbeitssicherheit nicht als Arbeitnehmer eingestellt, so ist
sie für die Zeit der Fortbildung von der Erfüllung der ihr über-
tragenen Aufgaben freizustellen.

§ 6 Aufgaben der Fachkräfte für Arbeitssicherheit

Die Fachkräfte für Arbeitssicherheit haben die Aufgabe, den
Arbeitgeber beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung
in allen Fragen der Arbeitssicherheit einschließlich der men-
schengerechten Gestaltung der Arbeit zu unterstützen. Sie
haben insbesondere

1. den Arbeitgeber und die sonst für den Arbeitsschutz und
die Unfallverhütung verantwortlichen Personen zu beraten,
insbesondere bei

a) der Planung, Ausführung und Unterhaltung von Be-
triebsanlagen und von sozialen und sanitären Einrich-
tungen,

b) der Beschaffung von technischen Arbeitsmitteln und der
Einführung von Arbeitsverfahren und Arbeitsstoffen,

c) der Auswahl und Erprobung von Körperschutzmitteln,

d) der Gestaltung der Arbeitsplätze, des Arbeitsablaufs,
der Arbeitsumgebung und in sonstigen Fragen der
Ergonomie,

e) der Beurteilung der Arbeitsbedingungen,

2. die Betriebsanlagen und die technischen Arbeitsmittel ins-
besondere vor der Inbetriebnahme und Arbeitsverfahren
insbesondere vor ihrer Einführung sicherheitstechnisch zu
überprüfen,

3. die Durchführung des Arbeitsschutzes und der Unfallver-
hütung zu beobachten und im Zusammenhang damit

a) die Arbeitsstätten in regelmäßigen Abständen zu bege-
hen und festgestellte Mängel dem Arbeitgeber oder der
sonst für den Arbeitsschutz und die Unfallverhütung
verantwortlichen Person mitzuteilen, Maßnahmen zur
Beseitigung dieser Mängel vorzuschlagen und auf
deren Durchführung hinzuwirken,

b) auf die Benutzung der Körperschutzmittel zu achten,

c) Ursachen von Arbeitsunfällen zu untersuchen, die Un-
tersuchungsergebnisse zu erfassen und auszuwerten
und dem Arbeitgeber Maßnahmen zur Verhütung dieser
Arbeitsunfälle vorzuschlagen,

4. darauf hinzuwirken, dass sich alle im Betrieb Beschäftigten
den Anforderungen des Arbeitsschutzes und der Unfallver-
hütung entsprechend verhalten, insbesondere sie über die
Unfall- und Gesundheitsgefahren, denen sie bei der Arbeit

ausgesetzt sind, sowie über die Einrichtungen und Maß-
nahmen zur Abwendung dieser Gefahren zu belehren und
bei der Schulung der Sicherheitsbeauftragten mitzuwirken.

§ 7 Anforderungen an Fachkräfte für Arbeitssicherheit

(1) Der Arbeitgeber darf als Fachkräfte für Arbeitssicherheit
nur Personen bestellen, die den nachstehenden Anforderun-
gen genügen: Der Sicherheitsingenieur muss berechtigt sein,
die Berufsbezeichnung Ingenieur zu führen und über die zur
Erfüllung der ihm übertragenen Aufgaben erforderliche
sicherheitstechnische Fachkunde verfügen. Der Sicherheits-
techniker oder -meister muss über die zur Erfüllung der ihm
übertragenen Aufgaben erforderliche sicherheitstechnische
Fachkunde verfügen.

(2) Die zuständige Behörde kann es im Einzelfall zulassen,
dass an Stelle eines Sicherheitsingenieurs, der berechtigt ist,
die Berufsbezeichnung Ingenieur zu führen, jemand bestellt
werden darf, der zur Erfüllung der sich aus § 6 ergebenden
Aufgaben über entsprechende Fachkenntnisse verfügt.

Vierter Abschnitt
Gemeinsame Vorschriften

§ 8 Unabhängigkeit bei der Anwendung der Fachkunde

(1) Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit sind bei
der Anwendung ihrer arbeitsmedizinischen und sicherheits-
technischen Fachkunde weisungsfrei. Sie dürfen wegen der
Erfüllung der ihnen übertragenen Aufgaben nicht benachtei-
ligt werden. Betriebsärzte sind nur ihrem ärztlichen Gewissen
unterworfen und haben die Regeln der ärztlichen Schweige-
pflicht zu beachten.

(2) Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit oder,
wenn für einen Betrieb mehrere Betriebsärzte oder Fach-
kräfte für Arbeitssicherheit bestellt sind, der leitende Betriebs-
arzt und die leitende Fachkraft für Arbeitssicherheit, unter-
stehen unmittelbar dem Leiter des Betriebs.

(3) Können sich Betriebsärzte oder Fachkräfte für Arbeits-
sicherheit über eine von ihnen vorgeschlagene arbeitsmedizi-
nische oder sicherheitstechnische Maßnahme mit dem Leiter
des Betriebs nicht verständigen, so können sie ihren Vor-
schlag unmittelbar dem Arbeitgeber und, wenn dieser eine
juristische Person ist, dem zuständigen Mitglied des zur ge-
setzlichen Vertretung berufenen Organs unterbreiten. Ist für
einen Betrieb oder ein Unternehmen ein leitender Betriebs-
arzt oder eine leitende Fachkraft für Arbeitssicherheit bestellt,
steht diesen das Vorschlagsrecht nach Satz 1 zu. Lehnt der
Arbeitgeber oder das zuständige Mitglied des zur gesetz-
lichen Vertretung berufenen Organs den Vorschlag ab, so ist
dies den Vorschlagenden schriftlich mitzuteilen und zu be-
gründen; der Betriebsrat erhält eine Abschrift.

§ 9 Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat

(1) Die Betriebsärzte und die Fachkräfte für Arbeitssicherheit
haben bei der Erfüllung ihrer Aufgaben mit dem Betriebsrat
zusammenzuarbeiten.

(2) Die Betriebsärzte und die Fachkräfte für Arbeitssicherheit
haben den Betriebsrat über wichtige Angelegenheiten des
Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung zu unterrichten; sie
haben ihm den Inhalt eines Vorschlags mitzuteilen, den sie
nach § 8 Abs. 3 dem Arbeitgeber machen. Sie haben den Be-
triebsrat auf sein Verlangen in Angelegenheiten des Arbeits-
schutzes und der Unfallverhütung zu beraten.

(3) Die Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicherheit sind
mit Zustimmung des Betriebsrats zu bestellen und abzuberu-
fen. Das gleiche gilt, wenn deren Aufgaben erweitert oder
eingeschränkt werden sollen; im übrigen gilt § 87 in Verbin-
dung mit § 76 des Betriebsverfassungsgesetzes. Vor der Ver-
pflichtung oder Entpflichtung eines freiberuflich tätigen Arz-
tes, einer freiberuflich tätigen Fachkraft für Arbeitssicherheit
oder eines überbetrieblichen Dienstes ist der Betriebsrat zu
hören.
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§ 10 Zusammenarbeit der Betriebsärzte und der
Fachkräfte für Arbeitssicherheit

Die Betriebsärzte und die Fachkräfte für Arbeitssicherheit ha-
ben bei der Erfüllung ihrer Aufgaben zusammenzuarbeiten.
Dazu gehört es insbesondere, gemeinsame Betriebsbege-
hungen vorzunehmen. Die Betriebsärzte und die Fachkräfte
für Arbeitssicherheit arbeiten bei der Erfüllung ihrer Aufgaben
mit den anderen im Betrieb für Angelegenheiten der techni-
schen Sicherheit, des Gesundheits- und des Umweltschutzes
beauftragten Personen zusammen.

§ 11 Arbeitsschutzausschuss

Soweit in einer sonstigen Rechtsvorschrift nichts anderes
bestimmt ist, hat der Arbeitgeber in Betrieben mit mehr als
zwanzig Beschäftigten einen Arbeitsschutzausschuss zu
bilden; bei der Feststellung der Zahl der Beschäftigen sind
Teilzeitbeschäftigte mit einer regelmäßigen wöchentlichen
Arbeitszeit von nicht mehr als 20 Stunden mit 0,5 und nicht
mehr als 30 Stunden mit 0,75 zu berücksichtigen.

Dieser Ausschuss setzt sich zusammen aus:

dem Arbeitgeber oder einem von ihm Beauftragten,

zwei vom Betriebsrat bestimmten Betriebsratsmitgliedern,

Betriebsärzten,

Fachkräften für Arbeitssicherheit und

Sicherheitsbeauftragten nach § 22 des Siebten Buches
Sozialgesetzbuch.

Der Arbeitsschutzausschuss hat die Aufgabe, Anliegen des
Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung zu beraten. Der
Arbeitsschutzausschuss tritt mindestens einmal vierteljährlich
zusammen.

§ 12 Behördliche Anordnungen

(1) Die zuständige Behörde kann im Einzelfall anordnen, wel-
che Maßnahmen der Arbeitgeber zur Erfüllung der sich aus
diesem Gesetz und den die gesetzlichen Pflichten näher be-
stimmenden Rechtsverordnungen und Unfallverhütungsvor-
schriften ergebenden Pflichten, insbesondere hinsichtlich der
Bestellung von Betriebsärzten und Fachkräften für Arbeits-
sicherheit, zu treffen hat.

(2) Die zuständige Behörde hat, bevor sie eine Anordnung
trifft,

1. den Arbeitgeber und den Betriebsrat zu hören und mit
ihnen zu erörtern, welche Maßnahmen angebracht er-
scheinen und

2. dem zuständigen Träger der gesetzlichen Unfallversiche-
rung Gelegenheit zu geben, an der Erörterung mit dem
Arbeitgeber teilzunehmen und zu der von der Behörde in
Aussicht genommenen Anordnung Stellung zu nehmen.

(3) Die zuständige Behörde hat dem Arbeitgeber zur Aus-
führung der Anordnung eine angemessene Frist zu setzen.

(4) Die zuständige Behörde hat den Betriebsrat über eine
gegenüber dem Arbeitgeber getroffene Anordnung schriftlich
in Kenntnis zu setzen.

§ 13 Auskunfts- und Besichtigungsrechte

(1) Der Arbeitgeber hat der zuständigen Behörde auf deren
Verlangen die zur Durchführung des Gesetzes erforderlichen
Auskünfte zu erteilen. Er kann die Auskunft auf solche Fra-
gen verweigern, deren Beantwortung ihn selbst oder einen
der in § 383 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 der Zivilprozessordnung be-
zeichneten Angehörigen der Gefahr strafgerichtlicher Verfol-
gung oder eines Verfahrens nach dem Gesetz über Ord-
nungswidrigkeiten aussetzen würde.

(2) Die Beauftragten der zuständigen Behörde sind berech-
tigt, die Arbeitsstätten während der üblichen Betriebs- und

Arbeitszeit zu betreten und zu besichtigen; außerhalb dieser
Zeit oder wenn sich die Arbeitsstätten in einer Wohnung be-
finden, dürfen sie nur zur Verhütung von dringenden Gefah-
ren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung betreten und
besichtigt werden. Das Grundrecht der Unverletzlichkeit der
Wohnung (Artikel 13 des Grundgesetzes) wird insoweit ein-
geschränkt.

§ 14 Ermächtigung zum Erlass von Rechtsverordnungen

(1) Das Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit kann mit
Zustimmung des Bundesrates durch Rechtsverordnung be-
stimmen, welche Maßnahmen der Arbeitgeber zur Erfüllung
der sich aus diesem Gesetz ergebenden Pflichten zu treffen
hat. Soweit die Träger der gesetzlichen Unfallversicherung
ermächtigt sind, die gesetzlichen Pflichten durch Unfallverhü-
tungsvorschriften näher zu bestimmen, macht das Bundes-
ministerium für Wirtschaft und Arbeit von der Ermächtigung
erst Gebrauch, nachdem innerhalb einer von ihm gesetzten
angemessenen Frist der Träger der gesetzlichen Unfallver-
sicherung eine entsprechende Unfallverhütungsvorschrift
nicht erlassen hat oder eine unzureichend gewordene Unfall-
verhütungsvorschrift nicht ändert.

(2) (weggefallen)

§ 15 Ermächtigung zum Erlass von allgemeinen
Verwaltungsvorschriften

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit erlässt mit
Zustimmung des Bundesrates allgemeine Verwaltungsvor-
schriften zu diesem Gesetz und den auf Grund des Gesetzes
erlassenen Rechtsverordnungen.

§ 16 Öffentliche Verwaltung

In Verwaltungen und Betrieben des Bundes, der Länder, der
Gemeinden und der sonstigen Körperschaften, Anstalten und
Stiftungen des öffentlichen Rechts ist ein den Grundsätzen
dieses Gesetzes gleichwertiger arbeitsmedizinischer und
sicherheitstechnischer Arbeitsschutz zu gewährleisten.

§ 17 Nichtanwendung des Gesetzes

(1) Dieses Gesetz ist nicht anzuwenden, soweit Arbeitnehmer
im Haushalt beschäftigt werden.

(2) Soweit im Bereich der Seeschiffahrt die Vorschriften der
Verordnung über die Seediensttauglichkeit und der Verord-
nung über die Krankenfürsorge auf Kauffahrteischiffen gleich-
wertige Regelungen enthalten, gelten diese Regelungen für
die beschäftigten Kapitäne, Besatzungsmitglieder und sons-
tige, an Bord tätigen Personen deutscher Seeschiffe. Soweit
dieses Gesetz auf die Seeschiffahrt nicht anwendbar ist, wird
das Nähere durch Rechtsverordnung geregelt.

(3) Soweit das Bergrecht diesem Gesetz gleichwertige Rege-
lungen enthält, gelten diese Regelungen. Im übrigen gilt die-
ses Gesetz.

§ 18 Ausnahmen

Die zuständige Behörde kann dem Arbeitgeber gestatten,
auch solche Betriebsärzte und Fachkräfte für Arbeitssicher-
heit zu bestellen, die noch nicht über die erforderliche Fach-
kunde im Sinne des § 4 oder § 7 verfügen, wenn der Arbeit-
geber sich verpflichtet, in einer festzulegenden Frist den
Betriebsarzt oder die Fachkraft für Arbeitssicherheit entspre-
chend fortbilden zu lassen.

§ 19 Überbetriebliche Dienste

Die Verpflichtung des Arbeitgebers, Betriebsärzte und Fach-
kräfte für Arbeitssicherheit zu bestellen, kann auch dadurch
erfüllt werden, dass der Arbeitgeber einen überbetrieblichen



Dienst von Betriebsärzten oder Fachkräften für Arbeitssicher-
heit zur Wahrnehmung der Aufgaben nach § 3 oder § 6
verpflichtet.

§ 20 Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig

1. einer vollziehbaren Anordnung nach § 12 Abs. 1 zuwider-
handelt,

2. entgegen § 13 Abs. 1 Satz 1 eine Auskunft nicht, nicht
richtig oder nicht vollständig erteilt oder

3. entgegen § 13 Abs. 2 Satz 1 eine Besichtigung nicht
duldet.

(2) Eine Ordnungswidrigkeit nach Absatz 1 Nr. 1 kann mit
einer Geldbuße bis zu fünfundzwanzigtausend Euro, eine
Ordnungswidrigkeit nach Absatz 1 Nr. 2 und 3 mit einer Geld-
buße bis zu fünfhundert Euro geahndet werden.

§ 21

gegenstandslos

§ 22 Berlin-Klausel

Dieses Gesetz gilt nach Maßgabe des § 13 Abs. 1 des Dritten
Überleitungsgesetzes vom 4. Januar 1952 (Bundesgesetzbl. I
S. 1) auch im Land Berlin. Rechtsverordnungen, die auf
Grund dieses Gesetzes erlassen werden, gelten im Land
Berlin nach § 14 des Dritten Überleitungsgesetzes.

§ 23 Inkrafttreten

(1) Dieses Gesetz, ausgenommen § 14 und § 21, tritt am
ersten Tag des auf die Verkündung folgenden zwölften Kalen-
dermonats in Kraft. § 14 und § 21 treten am Tag nach der
Verkündung des Gesetzes in Kraft.

(2) § 6 Abs. 3 Satz 2 und § 7 des Berliner Gesetzes über die
Durchführung des Arbeitsschutzes vom 9. August 1949
(VOBl. I S. 265), zuletzt geändert durch Artikel LVIII des
Gesetzes vom 6. März 1970 (GVBl. S. 474), treten außer
Kraft. Im übrigen bleibt das Gesetz unberührt.
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